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fuSftcht genommenen Slreal§, bei ©chüßenmattparfS —
roir ftnb in Safe! räumlich fo eingeengt, baß ei bereits
nic^t me|r ali greoel gilt, ftfiöne Rattan tagen unb Vaum=
beftänbe baulichen Qroecîen p opfern — ein etroai
pompöi geratener ißolijeipoften etngeniftet.

®er ©rroeiterungSbau bei Staturfunbe»
mufeumi am ©cßlüffelberg ift bii unter bai ®ad)
geführt. Stuf bem Steilhang, ben ©teinenoorftabt unb
Gollenberg begrenzen, er|ebt fiel) im Sto|bau ali mäch-
iiger 93todE bie nac| ißlänen bei Slrchiteüten £an§ Ver-
noulli erftettte neue grauenarbeit§fd|ule. ®a in
her Stä|e bereiti bai £öd>terfc|ulgebäube unb etroai
abfeiti unb im Verborgenen bai Konferoatorium liegen,
entroicfelt ftc| biefei Vtertel geroiffermaffen pm Quartier
Satin unferer roctblid^en gugenb. ®em genannten 2lr=
Stetten oerbanfen roir auch bie heroorfiechenbfie Selftung
ber prioaten Vautätigfett biefei ©ommerS: bie Vebauung
bei fdjon me|rere gahre brac| tiegenben ©chifflänbe-
areali, bei „VrücEenfopfi" an ber mittleren Vrücle,
mit einem Vlocf oon bret ®efdbäft§|äufern. ®er Vau
ift in feinfinniger SBetfe auf bie Verhältniffe ber penbant-
bilbenben Vatrislerhäufer am Sî|etnfprung, bei „SBeißen"
unb bei „Vlauen" §aufei, abgefiimmt. ®er oon Sir-
(|ite!t ©anbreuter am Varfüßerplaß auigefü|rte, bem
atte|rroärbigen „So|n|of" oorgetagerte Vau einei Sie-

ftaurationigebäubei oerbtent bei|atb Veachtung, roeil er
jeigt, rote burd) ein oerftänbntiootlei @lnge|en ber Vau-
lettung auf bie gorbetungen ber ben |>eimatfchuh roah-
renben gnftanpn o|ne p große ©c|roierig!eiten wert-
ootte Vaubenfmäter oor Veeinträchtigung geflößt roerben
tonnen.

Von ben baulichen Setftungen ber römifc|=!at|olifd|en
Guttuioeretne ift bie ©rroetterung ber Sftarienf ir dje
um eine ißfarrer- unb ©igriftenroolnung p ermähnen,
melc|e erfreuficherroeife niât altp fllaoifch bie formen»
fprache bei ^auptbauei nachbeten. Einige proieftantifche
Girdjenbauunternehmungen ftnb oorbereitet, aber noch
nid|t bii pr 3lu§fü|rung gebie|en. ®emnächft roirb mit
ber Sluffieöung bei oon gremtben bei Vaiter V|pfiotogen
unb gütjreri ber Slbfttnenjberoegung geftifteten Vunge-
Srunneni am Steinen graben — ein Stnatogon pm
^ettenfofer-Vrunnen in SJlünchen — begonnen roerben.

Vattlidjeè OttS Sttflctto. ®aä §au§ Str. 5 auf
ber Pajp Viforma, Oorbem §errn Slntonio ©reco
ge|örenb, ift in ben Vefi| ber Schweig. Kr e bit»
anftatt übergangen. ®a§ §au§ roirb für bie groede
ber Van! gängtict) umgebaut unb bürfte ber Umgebung
pr $ierbe gereichen.

Rirdjenrenooation im Steffin. ®er Ktrchgemeinbe
6 a b r o (Vegir! Sugano) rourbe Pom Vunbeêrat an bie

p gr. 25,000 Peranfctjtagten Soften ber Sieftauration
ifjrer Kirche ein Vunbeibeitrag Oon 30% gugefidjert,
|öd|ftenS 7500 gr. ®ie Kirche Pon Eabro ift betannt
burd) %e mächtigen ©tudPergierungen.

flusstelluwwese».
®er Slbbrudj tier ®dj«seiger. ßanöeSaaSfieflttng t«

Sern ge|t oethälütiSmäßig rafch unb glatt oon flatten.
Stit gang roenig, fo roirb aui Vern getrieben, 3lu§=

ua|men (9Jtafö|lnen|alIe) ftnb alle Stuiftellungiräume ge=

fort; bie friitte für „Sraniportmittet" ift fogar oer-
f^munben, nod) e|e alte SluifteHungigüter fort waren,
unb fo fte|t momentan noch eine große Solomotioe in
jlrem* rounberfdjönen SluëfteflungSanftridj etn roenig
bepla^tert unb fröftelnb tn einer SRenge oon Prummern.
S)er Vaoillon für bie internationalen Stmter fie|t prjeit
uui, rote roenn ein „3t»etunbotergiger" hineingeflogen
®äre, unb ber SBtrrroarr son ©erüftftangen unb pt=

trümmertem girnii unb Verpu^ ift nicht o|ne fpmbolifd|e
Vebeutung für bie gegenwärtigen internationalen Vejle*
|ungen in (Suropa. — Über bem ©ingang pm SBe|r=
paoiKon aber be|errfc|t noc| immer ber büftere SriegS=
gott ben ganjen Vla^< bie Dielen tadjenben Vofen unter
i|m aber ftnb fretlic| geftorben. Slber auet) fonft fie|t
ba§ luSfteltungSfelb rec|t !rtegerifc| au§ ; namentlid| um
bie SJÎittagëftunbe, roenn bie SBadjtpoften aufjieben ; roirb
bo«h ber ©i«h erheil § bienft immer nodj oom SDtilitär be»

forgt. ®te unterge|enbe §errlid|!eit |at auc| i|r @uteë.
®a§ oiele tannene @erüft|olp ba§ über ben

leiten ©ommer oortrefflic| getrodfnet |at, roirb nun
namentlicl oon ärmeren Seuten eifrig gelauft unb man
ift gegenwärtig für ba§ Vrennmaterial um fo banïbarer,
als ber fett SBodjen |errfd)enbe SJtangel an ißetrol oiele
Seute um i|r fDetpnittel gebracht |at.

itie giartteri$cü=K<intöttale Submissions-
Verordnung

rourbe oom Santonal Verbanb glarnerif(|er
® eroerbeoeretne gutgeheißen unb bamit für oerblnb-
Ii<h erllärt. @§ |anbett ftdj um eine Steuerung, bie für
weitere Greife oon gntereffe ift unb beS|alb tn i|ren
©runbpgen betannt gegeben fei. ®ie erlaffene 2Beg=

teitung für ©ubmiffionen foil nur auf größere öffentliche
Slrbeit unb Sieferungen oon ©emeinben, be§ Cantons
unb oon Korporationen angeroenbet roerben. gm 2Bunfd|e
beS VerbanbeS liegt es, baß große, umfangreiche Sir»
beiten unb Sieferungen, foroett el bte Statur ber Slrbeit
geftattet, berart p erlegen ftnb, baß auc| ©eroerbe-
treibenben unb $janbroet!ern mit ttetnern Vetrieben bie

Veteiligung an ber Veroerbung ermöglicht roirb. Sluf
btefe möchte bei ber Vemeffung ber ©tngabefriften be=

fonberS Stûsfftc|i genommen werben. ®en öffentlichen
SluSf^reibungen ber Slrbeiten unb Sieferungen ftnb genaue
Vefchriebe, 3lu§maße, VertragSbeftimmungen, namentlich
ausführliche ißläne unb auc| SJtufter p ©runbe p legen,

gür Slrbeiten, bei benen btefe Vebingung nicht erfüllt
roerben fann, foK oon einer Slu§fc|reibung Umgang ge=

nommen roerben. SJtit ber ©inoabe einoerlangte @nt=

würfe, päne ober SJtobeße ftnb ben ©ingebern attge»
meffen p entfefjäbigen, roeld|e bei ber ©ubmiffton leer
au§ge|en. ®er geitpunît ber 3lu§fd|reibung möchte
berart gewählt roerben, baß bte Slrbeit in ber für ba§
betreffenbe ©eroetbe füllen gett, au§gefü|rt werben fgpn.

.<> Kollettioeingaben pr gemeinfamen Ueberna|me
einer Slrbeit ober Steferung finb pläffig, roenn ftdj bie

Unternehmer für ba§ Stngebot unb bte oorfc|riftSmäßtge
3lu§fü|rung ber Slrbeiten ober Sieferungen folibarifdj
erflärett, unb in ihrer ©ingabe einen befonbern VeooK»

Comprlmlerts u. aägsärehte, bSerske
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Aussicht genommenen Areals, des Schützenmattparks —
wir sind in Basel räumlich so eingeengt, daß es bereits
nicht mehr als Frevel gilt, schöne Parkanlagen und Baum-
bestände baulichen Zwecken zu opfern — ein etwas
pompös geratener Polizeiposten eingenistet.

Der Erweiterungsbau des Naturkunde-
museums am Schlüsselberg ist bis unter das Dach
geführt. Auf dem Steilhang, den Steinenvorstadt und
Kohlenberg begrenzen, erhebt sich im Rohbau als mäch-
tiger Block die nach Plänen des Architekten Hans Ber-
noulli erstellte neue Frauenarbeitsschule. Da in
der Nähe bereits das Töchterschulgebäude und etwas
abseits und im Verborgenen das Konservatorium liegen,
entwickelt sich dieses Viertel gewissermassen zum Quartier
Latin unserer weiblichen Jugend. Dem genannten Ar-
chitekten verdanken wir auch die hervorstechendste Leistung
der privaten Bautätigkeit dieses Sommers: die Bebauung
des schon mehrere Jahre brach liegenden Schifflände-
areals, des „Brückenkopfs" an der mittleren Brücke,
mit einem Block von drei Geschäftshäusern. Der Bau
ist in feinsinniger Weise auf die Verhältnisse der pendant-
bildenden Patrizierhäuser am Rheinsprung, des „Weißen"
und des „Blauen" Hauses, abgestimmt. Der von Ar-
chitekt Sandreuter am Barfüßerplatz ausgeführte, dem
altehrwürdigen „Lohnhof" vorgelagerte Bau eines Re-
staurationsgebäudes verdient deshalb Beachtung, weil er
zeigt, wie durch ein verständnisvolles Eingehen der Bau-
lettung auf die Forderungen der den Heimatschutz wah-
renden Instanzen ohne zu große Schwierigkeiten wert-
volle Baudenkmäler vor Beeinträchtigung geschützt werden
können.

Von den baulichen Leistungen der römisch-katholischen
Kultusvereine ist die Erweiterung der Marienkirche
um eine Pfarrer- und Sigristenwohnung zu erwähnen,
welche erfreulicherweise nicht allzu sklavisch die Formen-
spräche des Hauplbaues nachbeten. Einige protestantische
Kirchenbauunternehmungen sind vorbereitet, aber noch
nicht bis zur Ausführung gediehen. Demnächst wird mit
der Aufstellung des von Freunden des Basler Physiologen
und Führers der Abstinenzbewegung gestifteten Bunge-
Brunnens am Steinen graben — ein Analogon zum
Pettenkoser-Brunnen in München — begonnen werden.

Bauliches aus Lugauo. Das Haus Nr. 5 auf
der Piazza Riforma, vordem Herrn Antonio Greco
gehörend, ist in den Besitz der Schweiz. Kredit-
anstatt übergangen. Das Haus wird für die Zwecke
der Bank gänzlich umgebaut und dürfte der Umgebung
zur Zierde gereichen.

Klrchenreuovation im Teffi«. Der Kirchgemeinde
Ca d ro (Bezirk Lugano) wurde vom Bundesrat an die
zu Fr. 25,000 veranschlagten Kosten der Restauration
ihrer Kirche ein Bundesbeitrag von 30°/° zugesichert,
höchstens 7500 Fr. Die Kirche von Cadro ist bekannt
durch ihre mächtigen Stuckverzierungen.

MzttelluMMZei«.
Der Abbruch der Schweizer. Landesausstellung i«

Ber» geht verhältnismäßig rasch und glatt von statten.
Mit ganz wenig, so wird aus Bern geschrieben, Aus-
nahmen (Maschinenhalle) sind alle Ausstellungsräume ge-
kert; die Hütte für „Transportmittel" ist sogar ver-
schwunden, noch ehe alle Ausstellungsgüter fort waren,
und so steht momentan noch eine große Lokomotive in
ihrem- wunderschönen Ausstellungsanstrich ein wenig
deplaziert und fröstelnd in einer Menge von Trümmern.
Der Pavillon für die internationalen Ämter steht zurzeit
aus, wie wenn ein „Zweiundvierziger" hineingeflogen
wäre, und der Wirrwarr von Gerüststangen und zer-

trümmertem Firnis und Verputz ist nicht ohne symbolische
Bedeutung für die gegenwärtigen internationalen Bezie-
hungen in Europa. — Über dem Eingang zum Wehr-
pavillon aber beherrscht noch immer der düstere Kriegs-
gott den ganzen Platz, die vielen lachenden Rosen unter
ihm aber sind freilich gestorben. Aber auch sonst sieht
das Ausstellungsfeld recht kriegerisch aus; namentlich um
die Mittagsstunde, wenn die Wachtposten aufzieben; wird
doch der Sicherheitsdienst immer noch vom Militär be-

sorgt. Die untergehende Herrlichkeit hat auch ihr Gutes.
Das viele tannene Gerüstholz, das über den
heißen Sommer vortrefflich getrocknet hat, wird nun
namentlich von ärmeren Leuten eifrig gekauft und man
ist gegenwärtig für das Brennmaterial um so dankbarer,
als der seit Wochen herrschende Mangel an Petrol viele
Leute um ihr Heizmittel gebracht hat.

Line glarnerlsch-kantonsie Submissions-
yersràung

wurde vom Kantonal-Verband glarnerischer
Gewerbevereine gutgeheißen und damit für verbind-
lich erklärt. Es handelt sich um eine Neuerung, die für
weitere Kreise von Interesse ist und deshalb in ihren
Grundzügen bekannt gegeben sei. Die erlassene Weg-
leitung für Submissionen soll nur auf größere öffentliche
Arbeit und Lieferungen von Gemeinden, des Kantons
und von Korporationen angewendet werden. Im Wunsche
des Verbandes liegt es, daß große, umfangreiche Ar-
beiten und Lieferungen, soweit es die Natur der Arbeit
gestattet, derart zu erlegen sind, daß auch Gewerbe-
treibenden und Handwerkern mit kleinern Betrieben die

Beteiligung an der Bewerbung ermöglicht wird. Auf
diese möchte bei der Bemessung der Eingabefriften be-

sonders Rücksicht genommen werden. Den öffentlichen
Ausschreibungen der Arbeiten und Lieferungen sind genaue
Beschriebe, Ausmaße, Vertragsbestimmungen, namentlich
ausführliche Pläne und auch Muster zu Grunde zu legen.
Für Arbeiten, bei denen diese Bedingung nicht erfüllt
werden kann, soll von einer Ausschreibung Umgang ge-
nommen werden. Mit der Eingabe einverlangte Ent-
würfe, Pläne oder Modelle sind den Eingebern ange-
messen zu entschädigen, welche bei der Submission leer
ausgehen. Der Zeitpunkt der Ausschreibung möchte
derart gewählt werden, daß die Arbeit in der für das
betreffende Gewerbe stillen Zeit, ausgeführt werden kochn.

Kollektiveingaben zur gemeinsamen Uebernahme
einer Arbeit oder Lieferung sind zulässig, wenn sich die

Unternehmer für das Angebot und die vorschriftsmäßige
Ausführung der Arbeiten oder Lieferungen solidarisch
erklären, und in ihrer Eingabe einen besondern Bevoll-

ï» TÎKGN ». WîskI z
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mäßigten bezeichnen. die eingelangten Offerten finb
bis pm SröffnungStage unbebingt oerßhloffen ju halten,
unb foflen tn -JXnrriefentjeit non mtnbeftenS jroet Seamten
geöffnet unb beßanbelt werben. Ueber ben ©röffnungS»
aft ift ein Srotofoß p führen. Son ber Sergebung ber
Arbeiten finb bte Seroerber unoerjügtidE) tn Kenntnis ju
feßen, benen auch bte Sotaïfummen ber ®ingaben auf
Set langen zur ©in ficht p fielen haben. f>tnßchtltch ber
3ufd)lag§erteilung n>irb ber ©runbfaß aufgeßeflt, baff
meßt auSßhließltch baS niebrigfte Angebot berücfftc^tigt
roerben bürfe, in erfter Ctnie foßen CelßungSfähigfett
unb ©arantie für rechtzeitige, funftgeredbte unb geroiffen*
hafte SluSfüßrung in Setracßt gezogen roerben. 3m 2luS=
lanb domizilierte finb nur zu berücffichligen, roenn bte

betreffenben Arbeiten im Snianbe gar nicht ober nur
roefentlich ungünftiger gemalt werben lönnen.

die Sergebung bat in ber Segel auf Sacljmaß
unb gegen Gablung oon ©inheitSpretfen ftattzufinben,
gegen eine Saufdjalfumme nur bann, roenn ber ©egen»
ftanb ber StuSfchreibung tn allen fetnen ©tgenfdjaften
genau befannt gegeben werben ïann. Sergebung ganzer
Hochbauten an nur einen Unternehmer foß nur au§=

nahmSroeife geftattet roerben. SuSgefehloffen oon ber
Serücffichtigung finb Angebote, roeldje greife forbern,
ble tn einem berart igen SJiißoerhältniS ju ber 3lrbeit
fteben, baS eine orbnungSmäßige 2luSfül)rung nicht er=
roarten läßt. ©leidj ftnb zu bebanbeln ®iitgaben, bie
Sletfmale ungenügenber ©rfaßrung unb ©acßfenntnlS
ober beS unlantern SBettberoerbeS an ficb tragen, ebenfo
©ingaben oon Unternehmern, roelcbe für eine iûdjtige,
pünftlidhe unb ooßßänbige Ausführung bie erforberlt^e
Sicherheit nicht bieten. Set gleichwertigen Singeboten
finb bte oriSanfäffigen ©eroerbetretbenben, bie ben ge=
nannten SorauSfeßungen entsprechen, zu berüdficbtigen.

Sei Cieferungen foüen bie ©rfteßer ben Sorrang
oor ben $änblern erhalten. 3n jebem gafl ift mit bem
Unternehmer ein erfchöpfenber fcljrtft lieber Sertrag abzu=

fdjließen. die Abrechnung foß in ber Segel innert
SionatSfriß nach gertigfteßung ftatlfinben, bei großem
Arbeiten finb Abfd)IagSzahIungen bis auf 90 Prozent
beS jeweiligen ©d)äßnngSroerteS ber Arbeit zu leiften.
der ©arantlerüdhalt ift zu bem lanbesfiMtdjen HW'
tßefarzlnSfuß z" oerztnfen unb fpäteßenS zwei Saßre
nach Abnahme ber Arbeit auszuzahlen. Konoentional»
ftrafen, beren §öhe fich in angemeffenen ©djranfen zu
halten hat, ftnb in ber Segel nur bann auSzubeblngen,
roenn ein erhebliches Qntereffe an ber SertragSerfüßung
befteht- die îantonalen Sehörben haben bafür ©orge
ZU tragen, baß bei öffentlichen Sauten mit ©taatSbeitrag
bie oorfteßenb ffizzterten ©runbfäße ftnngemäß geßanb=>

habt roerben. die roohlburcßbachte Sorlage, bie nun
für bie Sin gehörigen ber ©eroetbeoereine ©efeßeSfraft
erlangt hat, iß bei gelreuet Qnneßaltung aßer Seteiligten
geetgnet, baS ©ubmiffionSroefen tn gefunbere Sahnen zu
lenîen, als fie bisher innegehalten würben.

2l£fitmitlatoren^anMampen.
dtefe Campen finb nicht zu oerroccßfeln mit ben îletnen

dafdjenlaternen, wie fie ja maffenhaft im ißrioatgcbrauch
finb. @S haben bie nebenßeßenb abgebilbeten Campen
bei ^odh= unb diefbauten großen Sffierl, wie z- S. bei
Kanalifationen, tn bunllen Säumen, ©ie btenen auch
oorzügiieß tn Säumen, roo Karbib aufbewahrt wirb, tn
SlzetplengaSanlagen ufro. dte Campen werben oon ber
Schweizer. Af f umulatoren» gabrif Örlifon in
oerfchiebenen ©rßßen bis 17 Srennftunben aufgeführt.

©elbft ba, roo man elefhifcße Campen im Anfdjlu
an irgenb etn ©tromneß beßßt, foßte man lieber unab-

hängige AffumulatoreroCampen oerroenben, weil fdßott

fehr otele UnglfidSfäße mit lôtlic^em Ausgang oorge.
fommen finb.

©eßüßt auf folche Sorfäße, hat man tn großen Sief»

trizitätSroerten foleße 2Ufumulatoren=ß>anblatnpen ange»
feßafft unb oerroenbet feine transportablen Campen mehr,
welche mit bem Sftafchlnenftrom oerbunben finb. übet
bte Sefchaffenheit ber Campe möge folgenbeS bienen:

$üt Campen, bte nur zeßroeife unb nach längeren
Raufen roteber benußt roerben, werben Affumulatocen
mit ©pezialplatten angefertigt, die Campen roerben in
Siattfilbergeßäufe mit AMumuIatoren tn 3cüuloibgefäffen
aufgeführt.

daS ©ehäufe iß aus fräftigem ÜJlattfilberblecß h«=
gefteßt unb beftßt außer bem dragbügel noch einen

3ltfumulatoren=©anbIampe.

ftabilen draghafen zum bequemen dragen ber Campe

am ©urt. ©ämtliche dette beS drehf^alterS ftnb. leicht

auSroedjfelbar. @S empßehlt ftch» bte ©d)alterteile öftere
mit Safeline einzufetten, die Satterle ift in einem 8^'
lutoibfaßen eingebaut unb mit reiner ©äurefüßung unb

©äureraumfehußforb oerfehen. Sei fachgemäßer Sehatib»

lung finb biefelben ooßfommen fäurebidht. der Schuß'

forb ift aus Sîeffing hergeßeßt unb wirb nur auf auf*

brücfllche Seßeßung mitgeliefert, derfelbe läßt ftd) jeboch

auch nadhträgtich ohne weiteres auffeßen. die ©lühlamp?,
2 Solt, 0,75 9lmp., gibt eine Cichtßärfe oon 1,5 |)efner=

ferzen, roelcße buriß ben Seßeftor auf baS etroa 8eh"'
fac^e oerßärft wirb. GL W.

IRheintfeheï §oljmarft. Im Sunbholzmarft hielt

bie rußige Stimmung an. Um einen aßzu ßarfen drucr

auf ben Sßarft zu oerhtnbern, feßränfen ja rooßl bte gorfn
ämter bie gäßungen ein, aber troßbem gehen forooßl bte
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mächtigten bezeichnen. Die eingelangten Offerten sind
bis zum Eröffnungstage unbedingt verschlossen zu halten,
und sollen in Anwesenheit von mindestens zwei Beamten
geöffnet und behandelt werden. Ueber den Eröffnungs-
akt ist ein Protokoll zu führen. Von der Vergebung der
Arbeiten sind die Bewerber unverzüglich in Kenntnis zu
setzen, denen auch die Totalsummen der Eingaben auf
Verlangen zur Einsicht zu stehen haben. Hinsichtlich der
Zuschlagserteilung wird der Grundsatz aufgestellt, daß
nicht ausschließlich das niedrigste Angebot berücksichtigt
werden dürfe, in erster Linie sollen Leistungsfähigkeit
und Garantie für rechtzeitige, kunstgerechte und gewissen-
hafte Ausführung in Betracht gezogen werden. Im Aus-
land Domizilierte sind nur zu berücksichtigen, wenn die
betreffenden Arbeiten im Inlands gar nicht oder nur
wesentlich ungünstiger gemacht werden können.

Die Vergebung hat in der Regel auf Nachmaß
und gegen Zahlung von Einheitspreisen stattzufinden,
gegen eine Pauschalsumme nur dann, wenn der Gegen-
stand der Ausschreibung in allen seinen Eigenschaften
genau bekannt gegeben werden kann. Vergebung ganzer
Hochbauten an nur einen Unternehmer soll nur aus-
nahmsweise gestattet werden. Ausgeschlossen von der
Berücksichtigung sind Angebote, welche Preise fordern,
die in einem derartigen Mißverhältnis zu der Arbeit
stehen, das eine ordnungsmäßige Ausführung nicht er-
warten läßt. Gleich sind zu behandeln Eingaben, die
Merkmale ungenügender Erfahrung und Sachkenntnis
oder des unlantern Wettbewerbes an sich tragen, ebenso

Eingaben von Unternehmern, welche für eine tüchtige,
pünktliche und vollständige Ausführung die erforderliche
Sicherheit nicht bieten. Bei gleichwertigen Angeboten
sind die ortsansässigen Gewerbetreibenden, die den ge-
nannten Voraussetzungen entsprechen, zu berücksichtigen.

Bei Lieserungen sollen die Erstellerden Vorrang
vor den Händlern erhalten. In jedem Fall ist mit dem
Unternehmer ein erschöpfender schriftlicher Vertrag abzu-
schließen. Die Abrechnung soll in der Regel innert
Monatsfrist nach Fertigstellung stattfinden, bei größern
Arbeiten sind Abschlagszahlungen bis auf 9V Prozent
des jeweiligen Schätzungswertes der Arbeit zu leisten.
Der Garantterückhalt ist zu dem landesüblichen Hypo-
thekarzinsfuß zu verzinsen und spätestens zwei Jahre
nach Abnahme der Arbeit auszuzahlen. Konventional-
strafen, deren Höhe sich in angemessenen Schranken zu
halten hat. sind in der Regel nur dann auszubedingen,
wenn ein erhebliches Interesse an der Vertragserfüllung
besteht. Die kantonalen Behörden haben dafür Sorge
zu tragen, daß bei öffentlichen Bauten mit Staatsbeitrag
die vorstehend skizzierten Grundsätze sinngemäß geHand-
habt werden. Die wohldurchdachte Vorlage, die nun
für die Angehörigen der Gewerbeoereine Gesetzeskraft
erlangt hat, ist bei getreuer Jnnehaltung aller Beteiligten
geeignet, das Submissionswesen in gesundere Buhnen zu
lenken, als sie bisher innegehalten wurden.

Akkumulatoren-Handlampen.
Diese Lampen sind nicht zu verwechseln mit den kleinen

Taschen laternen, wie sie ja massenhaft im Prioatgebrauch
sind. Es haben die nebenstehend abgebildeten Lampen
bei Hoch- und Tiefbauten großen Wert, wie z. B. bei
Kanalisationen, in dunklen Räumen. Sie dienen auch
vorzüglich in Räumen, wo Karbid aufbewahrt wird, in
Azetylengasanlagcn usw. Die Lampen werden von der
Schweizer. Akkumulatoren-Fabrik Orlikon in
verschiedenen Größen bis 17 Brennstunden ausgeführt.

Selbst da, wo man elektrische Lampen im Anschiu
an irgend ein Stromnetz besitzt, sollte man lieber unab-

hängige Akkumulatoren-Lampen verwenden, weil schon

sehr viele Unglücksfälle mit tätlichem Ausgang vorge-
kommen sind.

Gestützt auf solche Vorfälle, hat man in großen Elek-

trizitätswerken solche Akkumulatoren-Handlampen ange-
schafft und verwendet keine transportablen Lampen mehr,
welche mit dem Maschinenstrom verbunden sind, über
die Beschaffenheit der Lampe möge folgendes dienen:

Für Lampen, die nur zeitweise und nach längeren
Pausen wieder benutzt werden, werden Akkumulatoren
mit Spezialplatten angefertigt. Die Lampen werden in
Mattsilbergehäuse mit Akkumulatoren in Zelluloidgefässen
ausgeführt.

Das Gehäuse ist aus kräftigem Mattsilberblech her-
gestellt und besitzt außer dem Tragbügel noch einen

Akkumulatoren-Handlampe.

stabilen Traghaken zum bequemen Tragen der Lampe

am Gurt. Sämtliche Teile des Drehschalters sind, leicht

auswechselbar. Es empfiehlt sich, die Schalterteile öfters-
mit Vaseline einzufetten. Die Batterie ist in einem Zel-

luloidkasten eingebaut und mit reiner Säurefüllung und

Säureraumschutzkorb versehen. Bei sachgemäßer BeHand-

lung sind dieselben vollkommen säuredicht. Der Schutz-

korb ist aus Messing hergestellt und wird nur auf aus-

drückliche Bestellung mitgeliefert. Derselbe läßt sich jedoch

auch nachträglich ohne weiteres aufsetzen. Die Glühlampe,
2 Volt, 0,75 Amp., gibt eine Lichtstärke von 1.5 Hefner-

kerzen, welche durch den Reflektor auf das etwa Zehn-

fache verstärkt wird.

Holz-Marktberichte.
Rheinischer Holzmarlt. Am Rundholzmarkt hielt

die ruhige Stimmung an. Um einen allzu starken Druck

auf den Markt zu verhindern, schränken ja wohl die Forst-

ämter die Fällungen ein, aber trotzdem gehen sowohl die

Sägewerke, wie auch die Langholzhändler zögernd im Ein-

kauf vor. Von Nadelhölzern waren für Telegraphen-

stanzen geeignete Stämme allerdings gesucht. Die Reichs-

postverwaltung fordert jetzt wieder Angebote auf größere

Mengen Telegraphenstangen ein. Von Harthölzern sino

Eschen fortgesetzt sehr begehrt gewesen. Damit hängen
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